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Zusammenfassung: „Der  Bundestag  möge  beschließen,  dass  Patientinnen  und  Patienten,  bei  denen  aus  ärztlicher  Sicht  eine
Behandlung mit Cannabis oder Cannabinoiden medizinisch indiziert ist, nicht mehr strafrechtlich verfolgt werden dürfen. Durch eine

Änderung des Betäubungsmittelgesetzes soll verhindert werden, dass Patientinnen und Patienten, die Cannabis auf der Grundlage
eines ärztlichen Attestes verwenden, kriminalisiert werden können.“

Ausführliche  Begründung: Das  Gesetz  zu  Cannabis  als  Medizin,  das  am 10.  März  2017 in  Kraft  trat,  hat  den  Zugang von
Patientinnen  und  Patienten  zu  einer  medizinischen  Verwendung  von  cannabisbasierten  Medikamenten  und  Cannabis  erheblich

verbessert.

Es muss das Ziel einer optimalen gesundheitlichen Versorgung der Bevölkerung mit Cannabis-Medikamenten sein, dass Patientinnen

und Patienten mit schweren Erkrankungen, die von einer solchen Therapie profitieren, Zugang zu dieser Therapie erhalten. Dieses
Ziel hatte sich der Gesetzgeber bei der einstimmigen Verabschiedung des Gesetzes am 19. Januar 2017 im Deutschen Bundestag

gesetzt.

Aus  mehreren  Gründen,  die  vor  allem mit  den  finanziellen  Auswirkungen des  Gesetzes  im Zusammenhang stehen,  sind  viele

Betroffene,  die  nach  ärztlicher  Auffassung eine  entsprechende  Therapie  benötigen,  weiterhin  davon ausgeschlossen.  Selbst  von
denjenigen Patienten, die vor der Gesetzesänderung eine Ausnahmeerlaubnis nach §3 Absatz 2 BtMG hatten, hat bisher nicht einmal

die Hälfte eine Kostenübernahme der Krankenkasse erhalten.

1. Ärztinnen  und  Ärzte  fürchten  bei  einer  Verschreibung  an  Patienten  mit  einem  hohen  Bedarf  an  entsprechenden

Medikamenten spätere Strafzahlungen an die Krankenkassen, so genannte Regresse,  falls ihnen später eine mangelnde
Wirtschaftlichkeit  vorgeworfen  wird.  Dies  könnte  vermieden  werden,  wenn  die  Behandlung  von  cannabisbasierten

Medikamenten nicht in das ärztliche Arzneimittelbudget einfließen würde. 
2. Die Kosten für Cannabisblüten in der Apotheke sind erheblich gestiegen, weil sie nach Inkrafttreten des Gesetzes von

Apotheken  nach  §  4  oder  §  5  Arzneimittelpreisverordnung als  Rezepturarzneimittel  abgegeben  werden  müssen.  Dies
belastet  das  ärztliche Budget,  die  Krankenkassen  und Patienten,  die  solche  Medikamente  weiterhin selbst  finanzieren

müssen. 
3. Laut  Gesetz  dürfen  Krankenkassen  Anträge  auf  eine  Kostenübernahme  für  eine  Therapie  mit  cannabisbasierten

Medikamenten nur  in  „Ausnahmefällen“ ablehnen.  Die Krankenkassen lehnen die  Kostenübernahme jedoch nach den
bisherigen Zahlen in mehr als einem Drittel der Fälle ab. 

Die Geschichte der medizinischen Verwendung von Cannabis und Cannabinoiden der vergangenen zwei Jahrzehnte in Deutschland
ist eine Geschichte von schrittweise ausgeweiteten Ausnahmen von der Regel, dass Patientinnen und Patienten, die Cannabis oder

Cannabinoide  zu  therapeutischen  Zwecken  verwenden,  auf  der  Grundlage  des  Betäubungsmittelgesetzes  strafrechtlich  verfolgt
werden. Dieses Paradigma muss jedoch geändert werden. Es sollte die Regel gelten, dass Patientinnen und Patienten nicht mehr

strafrechtlich  verfolgt  werden.  Ausnahmen  von  dieser  Regel,  die  nach  höchstrichterlicher  Rechtsprechung  des
Bundesverwaltungsgerichts in das Recht auf körperliche Unversehrtheit eingreifen, bedürfen einer Begründung.

Der  Petent  und  die  Unterzeichner  würdigen  die  Verbesserungen  der  vergangenen  zwei  Jahrzehnte,  die  durch  die
Verschreibungsfähigkeit  von  Dronabinol  seit  1998,  die  Möglichkeit  von  Ausnahmeerlaubnissen  für  die  Verwendung  von

Cannabisblüten seit 2007, die arzneimittelrechtliche Zulassung von Sativex® im Jahr 2011 und Canemes® im Jahr 2017 geschaffen
wurden, und insbesondere die Gesetzesänderungen vom 19. Januar 2017, die am 10. März 2017 in Kraft traten, ausdrücklich. Viele

Patienten erhalten seither  eine Therapie  mit  Dronabinol,  Sativex®,  Canemes®,  Cannabisextrakten und Cannabisblüten,  und die
Kosten der Behandlung werden von der zuständigen gesetzlichen oder privaten Krankenkasse übernommen.

Viele andere Patientinnen und Patienten sind jedoch nach der gegenwärtigen Rechtslage trotz ärztlicher Befürwortung einer Therapie
mit Cannabis weiterhin von einer entsprechenden Behandlung ausgeschlossen. Es gibt allerdings heute keinen überzeugenden Grund

mehr, Patientinnen und Patienten, die Cannabis auf der Grundlage einer ärztlichen Empfehlung benötigen, zu kriminalisieren. Das
Betäubungsmittelgesetz wurde geschaffen, um Menschen vor gesundheitlichen Schäden durch Betäubungsmittel  zu schützen.  Es

wurde nicht geschaffen, um kranke Menschen durch strafrechtliche Maßnahmen zu schädigen.

________________________________________________________________________________________________

Auf der Petitionssite können Sie sich die Listen zum sammeln von Unterschriften zum Ausdruck herunterladen und sich in eine 
Mailingliste eintragen, um den Verlauf der Petition zu verfolgen:  http://www.petition.cannabis-med.org/


